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Handwerkskammern 
 
 
 
nachrichtlich: 
Mitglieder der Planungsgruppe 
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Chemikalienklimaschutzverordnung - Anwendungshinweise 

 

Zusammenfassung 

Wir bitten um Berücksichtigung, dass die Vorlage eines Sachkundezertifikates gemäß 

Chemikalienklimaschutzverordnung allein nicht ausreichend ist, um mit entsprechenden 

Berufen in die Handwerksrolle eingetragen zu werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass Sachkundezertifikate der 

Kategorie I bzw. II der Verordnung (EG) 303/2008 (alt) bzw. der Durchführungsverord-

nung (EU) 2015/2067 allein einen chemikalienrechtlichen Bezug haben. Sie sind daher 

nicht geeignet, als alleiniger Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 

oder als Ersatz für eine fachpraktische / fachtheoretische Ausbildung / Überprüfung in 

einem nach Handwerksrecht zulassungspflichtigen Beruf herangezogen zu werden. Ei-

ne Zertifizierung nach Chemikalienrecht ist damit nicht gleichzusetzen mit der Erfüllung 

der notwendigen Eintragungsvoraussetzung in die Handwerksrolle nach Handwerks-

recht. 

 

Bereits in der 2009 mit dem Bund-Länderausschuss-Chemikaliensicherheit (BLAC) er-

arbeiteten Vollzugshilfe zur Chemikalienklimaschutzverordnung heißt es ausdrücklich, 

dass zwar "Personen, die gem. §§ 7a-8 uneingeschränkt und unbefristet in die Hand-

werksrolle eingetragen sind, vom Verfahren her den jeweiligen Handwerkern mit einem 

entsprechenden Berufsabschluss gleichgestellt [sind]. Das heißt, die Ausnahmebewilli-

gung bzw. Ausübungsberechtigung ersetzt im Verfahren zur Erteilung der Sachkunde-

bescheinigung den Nachweis der abgeschlossenen Berufsausbildung. Im Umkehr-

schluss bedeutet dies jedoch nicht, dass der Besuch eines Sachkundelehrganges mit 

erfolgreich absolvierter Prüfung und die daraus resultierende Sachkundebescheinigung 
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zum Eintrag in die Handwerksrolle als Kälteanlagenbauer berechtigen. Eine analoge 

Verfahrensweise besteht bei den übrigen [in der Vollzugshilfe] genannten Berufen".  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Karl-Sebastian Schulte    gez. Ute Pesch 

      Geschäftsführer      

 


